


 

 

 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe 

des Sachstandes 

 

 

 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall 

in der Abwägung nicht überwunden werden können: 

 

 

 Rechtsgrundlagen: 

 

  

  

 

 

 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen): 

 

 

 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, 

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage:  

 

 

Das Gebiet der o.g. Bauleitplanung liegt weder in einem Ü-Gebiet noch WSG.  

 

Das Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken zu versickern. Bei der Versickerung sind: 

- die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser 

(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV),  

- die Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-

ser (TRENGW) und  

- das ATV-Arbeitsblatt A 138 der Abwassertechnischen Vereinigung e.V. zu beachten. Im Besonderen verwei-

sen wir auf § 3 Abs. 1 NWFreiV. 

 

zu beachten. 

 

Gemäß der Begründung des Bebauungsplanes unter Nr. 5.2 liegt das geplante Vorhaben in einem wasser-

sensiblen Bereich.  

 

Vorbehaltlich einer positiven Stellungnahme des WWA und unter Beachtung der von dort geforderten Aufla-

gen, kann der o.g. Bauleitplanung zugestimmt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landratsamt Erding, Sachgebiet 42-2, Wasserrecht 

Erding, 04.07.2024 

 

 



 

 

 




